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Katharina Simon-Muscheid

Geschlecht, Identität und soziale Rolle

Weiblicher Transvestismus vor Gericht, 15./16. Jahrhundert

Einleitung

Kleidung bildete in vorindustriellen Gesellschaften ein komplexes Zeichensystem.

Als äusserlich sichtbares Signal wies sie ihren Träger und ihre Trägerin der

sozialen Gruppe zu, die ihm oder ihr aufgrund des sozialen Status innerhalb der

streng vertikal, hierarchisch gegliederten Gesellschaft zukam.1 Seit dem späten

Mittelalter bemühten sich fürstliche und städtische Obrigkeiten, durch immer

detailliertere Reglementierung die bestehende Ordnung aufrechtzuerhalten, um

auf diese Weise der befürchteten Usurpation eines höheren Standes durch die

entsprechende Kleidung und damit dem Verwischen der gesellschaftlich determinierten

Standesgrenzen Einhalt zu gebieten.2 Das richtige «Lesen» der Kleidercodes

sollte es ermöglichen, eine (erwachsene) Person aufgrund ihrer Kleidung
klar in den Dimensionen Geschlecht und Stand einzuordnen und auf diese Weise

schon auf Distanz zentrale Informationen über eine Person einzuholen und selbst

auszusenden.

Kleidung signalisierte Geschlechtszugehörigkeit, Zugehörigkeit zum Klerus oder

zum Laienstand und - innerhalb dieser Kategorien - den sozialen Rang ihres

Trägers und ihrer Trägerin. Darüber hinaus lieferte das differenzierte Zeichensystem

der Kleidung zahlreiche weitere Angaben auf verschiedenen Ebenen, die

es erlaubten, die Koordinaten der betreffenden Person innerhalb einer sozialen

Gruppe noch schärfer zu fassen.

Einzelnen Kleidungsstücken kam dabei eine besondere symbolische Bedeutung

zu: Der sprichwörtliche «Kampf um die Hosen», bei dem Mann und Frau um

die (Unter-)Hose streiten - ein bis ins 16. Jahrhundert spezifisch männliches

Kleidungsstück - symbolisierte die Umkehrung der «richtigen» Geschlechterordnung

und die daraus folgende «Weiberherrschaft». Die Hose, die «Bruoch»,
als umstrittenes Symbol männlicher Macht stand damit für einen Geschlechter-
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diskurs, der sich in der zeitgenössischen Ikonographie und Schwankliteratur

niederschlug.1

Einen weiteren Ausgangspunkt für unsere Überlegungen bieten Genuskonzepte,
die den männlichen und den weiblichen Bereich streng voneinander trennen und
mit polaren Merkmalen besetzen. Mary Douglas geht von der Vorstellung
imaginärer Grenzlinien aus, die fest umgrenzte Kategorien voneinander trennen, so
auch die mit «weiblich» bzw. «männlich» konnotierten Bereiche. Sie betrachtet

deshalb die Grenzbereiche als Gefahrenzonen, weil dort die Grenzlinien und

damit auch die eindeutigen Zuweisungen verschwimmen.4 In den Grenzzonen

verlieren Zeichen ihre Eindeutigkeit und werden ambivalent. Erscheinungen wie
Transvestismus oder Homosexualität, die sich dem einfachen, polaren Ordnungsmuster

entziehen, pflegen in Gesellschaften, die sich über diesen Code

konstituieren, heftige Reaktionen auszulösen.5

Dieses anthropologische Konzept lässt sich gut auf die christlich geprägte Gesellschaft

des Mittelalters und der Frühneuzeit anwenden, deren Genuskonzepte,
durch die Schriften der Kirchenväter und der Theologen geprägt, vom gesammelten

medizinischen Wissen mittelalterlicher Ärzte wissenschaftlich untermauert,
in didaktische Anweisungsliteratur umgesetzt und in juristische Formeln gegossen,

das Leben von Männern und Frauen in allen Bereichen beeinflussten. Zu

geschlechtsspezifischen, von Familie, Gesellschaft und Kirche kontrollierten Normen

verdichtet, grenzten sie die männlichen von den weiblichen Handlungsräumen

ab und definierten die geforderten männlichen bzw. weiblichen
Verhaltensformen (und deren Abweichungen) innerhalb der Gesellschaft allgemein und

in der Beziehung zwischen den beiden Geschlechtern im besonderen. Übertretungen

wurden geahndet als Verstösse gegen geschlechtsspezifische, gesamtgesellschaftliche

und kirchliche Normen bzw. gegen göttliche Gebote.

Auf diese «Grenzüberschreitungen» im Zusammenhang mit Kleidung soll im

folgenden das Augenmerk gelenkt werden. Um Missverständnisse zu vermeiden,
ist es nötig, über den Begriff «Transvestismus» («cross dressing») zu sprechen.
Gemeint ist nicht der Terminus technicus der modernen Psychologie, der
Transvestismus als zwanghaften Wunsch nach der Kleidung des andern Geschlechts

umschreibt. Bei der Untersuchung vorindustrieller Gesellschaften dient er in

Ermangelung eines adäquaten Begriffs dazu, die Übertretung des Gebots aus dem

Deuteronomium zu fassen, ohne dass das Phänomen von vornherein auf ein Motiv
festgelegt - geschweige denn eine psychologische oder psychoanalytische Deutung

vorweggenommen wird. Ausserdem sind die modernen, aus Medizin und
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Psychologie entliehenen Termini nur schwer mit den zeitgenössischen

Wahrnehmungsformen und Erklärungsmustern in Einklang zu bringen. Die Formen des

weiblichen Transvestismus sind verschiedenartig: travestiert wird aus unterschiedlichsten

Motiven, rituell bei bestimmten Anlässen, situationsbezogen oder aus

einer spezifischen individuellen Situation oder Notlage heraus.6

Die Begründung für das Verbot lieferte über Jahrhunderte hinweg der Satz aus

Deuteronomium 22, 5: «Ein Weib soll nicht Männertracht tragen, und ein Mann

soll nicht Frauenkleider tragen; denn ein Greuel ist dem Herrn, deinem Gott, ein

jeder, der solches tut.» Dieses Tabu prägte über Jahrhunderte die Haltung von

Kirche und Obrigkeiten. Im 16. Jahrhundert griffen Reformatoren wie Calvin7 in

Predigten das Verbot auf und wandten sich damit gegen eine damals gängige

Praxis. Und im Zusammenhang mit der Polemik gegen Theater und Schauspiel

lieferte die Stelle aus dem Deuteronomium englischen Gegnern und Befürwortern

die Basis ihrer Argumentation für oder gegen das Theater. «Cross-dressing»

bedeutete eine Überschreitung der Geschlechtergrenzen und damit einen

schwerwiegenden Verstoss gegen die von Gott gesetzten und von Kirche und Obrigkeit
überwachten zentralen Ordnungsprinzipien. Denn auf ihnen beruhten nicht nur

die Genuskonzepte, sondern auch das institutionalisierte hierarchische Gefälle

zwischen den beiden Geschlechtern und damit letztlich die gesamte gesellschaftliche

und staatliche Ordnung. Die Schlagworte «Vermännlichung» bzw. «Ver-

weiblichung» prägen die englischen und französischen Diskurse über «cross-

dressing» im 16. und 17. Jahrhundert, verbunden mit der ständigen Angst vor
einer Aushöhlung der gegebenen ständischen Ordnung durch «Usurpation» von

Kleidung, d. h. vor der Verwischung von Geschlechter- und Standesgrenzen.K

Im Prozess gegen Jeanne d'Arc spielten beide Aspekte eine wichtige Rolle.

Jeanne wurde in zentralen Punkten der Anklage das Tragen von Männerkleidung

grundsätzlich vorgeworfen und darüber hinaus die Tatsache, dass ihre Rüstung
einen besonders hohen Rang signalisierte, wie er nur den adeligen Herren aus der

Umgebung des Königs zustand. In Jeannes Vorstellung verband sich ihre

Männerkleidung mit ihrem göttlichen Auftrag - ein magischer Zusammenhang, über

den zu sprechen sie nicht gewillt war. Die sexuelle Ambivalenz, die sie als

«Pucelle de France» und als Jungfrau in Männerkleidung signalisierte (sie hatte

sich nie als Mann ausgegeben), löste Verwirrung und Aggressionen aus und

brachte sie in den Ruf, eine mit magischen Kräften ausgestattete falsche Jungfrau,
eine Hexe zu sein.'* Jeanne war die berühmteste, keineswegs jedoch die einzige
Frau des 15. Jahrhunderts, die öffentlich in Männerkleidung auftrat. Der Inqui-
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sitor Johannes Niderer reihte sie in seinem «Formicarius» unter den vielfältigen
Missetaten des Teufels in eine feststehende Kategorie von Frauen ein, «sub virili
specie dicentes sese missas esse divinitus».1" Dies war gemünzt auf die Prophetinnen

und Mystikerinnen, die in der Öffentlichkeit ihre Stimmen erhoben, und auf
die falschen Jeannes, die nach ihrem Tod während rund 20 Jahren in

Männerkleidung und Rüstung öffentlich auftraten.

Solange sich der weibliche Transvestismus als berufsspezifisches Verhalten auf

Randgruppen beschränkte wie im Fall der Florentiner Prostituierten des

Spätmittelalters, wurde dies nur bei der Strafzumessung vermerkt. Im Unterschied zur
Homosexualität, die als die grosse Bedrohung von Staat und Gesellschaft
empfunden und hart bestraft wurde, bewirkten die weiblichen Prostituierten in

Männerkleidern jedoch keinen öffentlichen Diskurs."
Als literarisches Motiv waren während des 13.-15. Jahrhunderts Frauen in

Männerkleidern durchaus präsent; zu denken ist an Boccaccio und an die «Legenda

aurea», einen «Bestseller» des Spätmittelalters mit den zahlreichen Legenden
frühchristlicher Frauen, die als Mönche verkleidet in Mönchsklöstern Aufnahme

finden, dort falsche Verdächtigungen und Strafen für nicht begangene sexuelle
Delikte geduldig ertragen, bevor sie - oft erst nach ihrem Tod - als «reine

Jungenfrauen» erkannt und rehabilitiert werden.12

War weiblicher Transvestismus mit Ausnahme des hochpolitischen Inquisitionsprozesses

von Jeanne d'Arc im 15. Jahrhundert noch kaum Gegenstand gerichtlicher

Untersuchungen, so änderte sich dies grundlegend im 16. Jahrhundert.

Im folgenden will ich drei Aspekte skizzieren, als erstes Situationen und

Lebensumstände, unter denen Frauen für kürzere oder längere Zeit Kleidung und Habitus
des andern Geschlechts annahmen, und als zweites die Wahrnehmungen von und

der Umgang mit dem Phänomen des weiblichen Transvestismus im 16. Jahrhundert

und - damit eng verbunden - die Problematik der biologischen und der

kulturellen Geschlechtsidentität.

Frauen in Männerrollen

Für den niederländischen Raum haben Rudolf Dekker und Lotte van de Pol

gezeigt, dass im 17. und 18. Jahrhundert die Vorstellung für Frauen denk- und in

die Praxis umsetzbar war, ein Leben in typischen Männerdomänen als Matrose

oder Soldat zu führen. Als Motiv nannten die Frauen vor Gericht den Wunsch, aus
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desolaten familiären und wirtschaftlichen Verhältnissen oder persönlichen Krisen

auszubrechen, ihren Mann zu begleiten oder Patriotismus.

Das Phänomen des weiblichen Transvestismus setzte im 16. Jahrhundert ein und

wird aufgrund einer immer dichter werdenden Überlieferung international fassbar.

Auffällig ist, dass es sich dabei um eine Erscheinung handelte, die sich in den

Niederlanden, in Frankreich, Spanien, Italien, England und im Deutschen Reich

gleichzeitig manifestierte11 und Juristen, Ärzte und geistliche Institutionen

zunehmend verwirrte und beschäftigte. Hier stellt sich die Frage, ob tatsächlich vom

16. Jahrhundert an Frauen vermehrt travestierten, ob die Fälle vom 16. Jahrhundert

an nur als neue Deliktkategorie ins Rampenlicht der Justiz gerieten oder ob

mit der Renaissance ein neuer, schärferer Blick Kleidung, Körper und Habitus

nicht mehr a priori als das akzeptierte, was sie zu sein vorgaben. Nicht nur

Seefahrt und Kriegsdienst boten «verkleideten» Frauen die Chance, sich für

kürzere Zeit oder lebenslänglich eine neue Identität zu schaffen. Als Bauernknechte

und Handwerker zogen Frauen im 16. Jahrhundert in Männerkleidern auf

Arbeitssuche über Land und verdingten sich für eine Saison oder für bestimmte

Arbeiten bei Bauern. Die hohe Mobilität, die sich mit dieser Lebensweise

verband, ermöglichte es ihnen, eher Arbeit zu finden, und zwar in besser bezahlten

Positionen, die ihnen als Frau nicht zugänglich waren; ausserdem bot sie gleichzeitig

einen gewissen Schutz vor Entdeckung.

Mit der Verwandlung des Äusseren war der erste Schritt getan, der die Umwelt,
die auf einen bestimmten Code programmiert war, täuschen konnte. Vergessen

wir nicht den Signalcharakter der Kleidung und die damit verbundene

Rollenerwartung, die konditionierte Erwachsene zunächst über das wahre Geschlecht

hinwegzutäuschen vermochte. Grundsätzlich waren alte Bekannte und Kinder die

grosse Gefahr, die zu ihrer Entdeckung führen konnte, denn gerade letzteren fehlt

noch die Konditionierung auf bestimmte Codes. In der Geschichte von des Kaisers

neuen Kleidern ist es bekanntlich ein Kind, das den Schwindel aufdeckt.

Zum überzeugenden Rollenwechsel gehörte jedoch auch die Übernahme männlicher

Gesten, Rede- und Verhaltensweisen in einer Männergesellschaft, kurz des

gesamten Habitus. Als hilfreicher, vorläufiger Ausweg konnte es sich erweisen,

einen jungen Mann, der noch nicht in die Rolle des erwachsenen Mannes eingeübt

war, zu spielen.14 Wurde die neue soziale Rolle als neue Geschlechtsidentität

verinnerlicht und erfolgreich gespielt, tauchten neue Probleme auf. Für Heide

Wunder impliziert Identität Selbstwahrnehmung und Selbstidentität, wobei

Selbstwahrnehmung gespiegelt wird in der Fremdwahrnehmung sowie in der ständig
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geforderten Auseinandersetzung mit normativ verlangter Eindeutigkeit der

Geschlechtszugehörigkeit. "
Zu den geforderten gesellschaftlichen (von den Reformatoren propagierten) Normen

gehörte die Ehe als Basis einer wirtschaftlichen Existenz. Wer sich in einem
Handwerk etablieren wollte, brauchte eine Ehefrau. Dies entsprach nicht nur den

kirchlichen und gesellschaftlichen Erwartungen, sondern war schlicht eine
wirtschaftliche Notwendigkeit zum Aufbau einer eigenen Existenz. Wollten die
«Landarbeiter» und «Handwerker» ihre neugeschaffene soziale Rolle behalten, so

waren sie gezwungen, sich dem gesellschaftlichen und kirchlichen Druck zu

beugen und auch zu heiraten. Diese Rolle konnten sie jedoch nur mit dem
Einverständnis ihrer «Ehefrauen» gegen aussen spielen. Bestand dieser

Konsens, so konnte die Beziehung als privates Problem behandelt und vor der
Öffentlichkeit verborgen werden.

Solange Frauen in Männerkleidern mit ihren Gefährtinnen als Arbeitspaare über
Land zogen und sich mit Gelegenheitsarbeit oder saisonalen Anstellungen
begnügten, war die Gefahr einer Entdeckung des falschen Ehemanns relativ gering.
Liess sich ein solches «Ehepaar» jedoch in einer Dorfgemeinschaft oder Stadt
nieder oder suchte sich der ledige «Bauernknecht» oder «Handwerker» eine

Heiratslizenz zu verschaffen, so konnten die Verwandten der Ehefrau, ihr
Liebhaber, die Dorföffentlichkeit und der Aussteller der Heiratslizenz zur Gefahr und
die Heirat zum öffentlichen Skandalon werden. Denn sobald Zweifel an der
sexuellen Identität des Ehemannes laut wurden, hatte das «falsche» Ehepaar mit
einer gerichtlichen Untersuchung zu rechnen. '" Hatte sich das Paar zerstritten, so

wurde der falsche Ehemann erpressbar; nahm sich die Frau einen Liebhaber, so
konnte es für sie von Vorteil sein, das Geheimnis der sexuellen Identität ihres
«Ehemannes» preiszugeben, um als «getäuschte» Ehefrau auf eine Scheidung
zu drängen.

Die ältesten drei Prozesse und Berichte aus dem Gebiet des Oberrheins und des

benachbarten Frankreich stammen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Die
travestierenden Frauen verdienten ihren Lebensunterhalt als Bauernknechte und

Handwerker. Alle drei spielten ihre Männerrolle in der Arbeit und in der
Öffentlichkeit problemlos, bis ihre falsche Identität z. T erst nach etlichen Jahren

aufgedeckt wurde:

«Von einer frowen, so in manszkleidung gerichtet wart», berichtet der Chronist
Fridolin Ryff17 zum Jahr 1537. Diese Frau wurde bei Grenzach im Rhein

ertränkt, nachdem sie sich mehrere Jahre lang in Männerkleidung in verschiedenen
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Dörfern des Markgräflerlands als Bauernkecht verdingt, gedroschen und andere

typische Männerarbeit verrichtet hatte."* In allen Dörfern, in denen sie um

Arbeit nachgesucht hatte, war sie als Mann bekannt gewesen; niemand hatte

während dieser ganzen Zeit an ihrem Geschlecht gezweifelt, nicht einmal die

eigene Ehefrau - laut Ryff. Weder der dauernde Streit in dieser Ehe noch das

«spülen, prasen und in allem luder ligen wie ein ander liederlicher gsel» führte

zu ihrer Entdeckung, sondern ein Diebstahl. Erst anlässlich der Folter im

Gefängnis der Burg Rötteln wurde das wahre Geschlecht der namenlosen Frau

entdeckt, worauf sie ertränkt wurde.

Ein weiterer solcher Fall wurde rund zehn Jahre später ausführlich zwischen der

Landgrafschaft Fürstenberg und der Obrigkeit von Freiburg i. B. verhandelt.1''

Unter dem Namen Hans Kaiser oder «Schnitterhensli» hatte sich Anna Dietz-

schi über Jahre hinweg als wandernder Landarbeiter - zuerst zusammen mit

«seiner Frau», dann alleine - verdingt, hatte die Funktion eines Bannwarts

ausgeübt und schliesslich die Tochter seines mehrjährigen Arbeitgebers geheiratet.

Vor Gericht behauptete seine Ehefrau, sie habe anderthalb Jahre nicht sicher

gewusst, ob Schnitterhensli Mann oder Frau sei, bis sie ihn beim Wasserlassen2"

überrascht habe. Agatha verriet ihren Ehemann nicht sofort. Sie liess sich mit

einem andern Mann ein und drohte dem zürnenden, sich wie ein eifersüchtiger

Ehemann gebärdenden Schnitterhensli mit Entlarvung. Für eine Zeitlang schien

sich eine Art «ménage à trois» eingespielt zu haben, bis Agatha ihren Schwager

über den wahren Sachverhalt aufklärte. Dieser denunzierte daraufhin Schnitterhensli

bei der Obrigkeit und machte damit die Geschichte nach achtjähriger Ehe

publik, damit Agatha sich scheiden lassen konnte. Auch in diesem Fall hatte die

Dorföffentlichkeit nichts geahnt.

Einen dritten Fall schildert Michel de Montaigne unter weiteren «histoires

mémorables»: Sieben oder acht junge Mädchen aus Chaumont hatten beschlossen,

sich fortan als Männer zu kleiden und ihr Leben als Männer zu verbringen.

Eine von ihnen liess sich unter dem Namen Marie in Vitry als Weber nieder und

verdiente ihren Lebensunterhalt «wie ein Mann», bevor sie nach einer aufgelösten

Verlobung nach Montier-en-Der weiterzog und dort eine Frau heiratete. Von

einem Bekannten aus Chaumont wieder erkannt, wurde sie vor Gericht gestellt

und zum Galgen verurteilt.21

Einige dieser Fälle aus dem 16. Jahrhundert weisen mit den niederländischen des

17. und 18. Jahrhunderts und sogar noch mit Fällen aus dem 20. Jahrhundert

erstaunliche Parallelen auf, so z. B. das Verhalten der Ehefrauen vor Gericht. Ihre
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Aussagen, sie hätten nicht gemerkt, dass ihr Ehemann in Wirklichkeit eine Frau

sei, wirken stereotyp. Kann diese Schutzbehauptung als Versuch interpretiert
werden, sich mit dem Argument jungfräulicher Unkenntnis vom Vorwurf zu
entlasten, eine derart «widernatürliche», gegen göttliche und menschliche Gebote
verstossende Beziehung eingegangen zu sein, um auf diese Weise der Schande

und der Strafe zu entgehen?22 Eine Konstante bildet auch die mildere Bestrafung
der Ehefrau, während die Strafe für die travestierende Frau, die den männlichen
Part übernommen hatte, unterschiedlich hart ausfällt. Die Bandbreite der verhängten

Strafe reicht von Verbrennen (Häretiker, Hexen, «Sodomiten»), Ertränken,
Hängen (einer zumindest in unserer Gegend typischen Männerstrafe im
Unterschied zum Ertränken, das als typische Hinrichtungsart für Frauen gilt),
lebenslänglicher Verbannung, öffentlicher Auspeitschung bis zu längeren oder kürzeren
Kerkerstrafen.a

Diskurse über «sex», «gender» und Kleidung

Für unsere Fragestellung ist es sinnvoll, die im 16. Jahrhundert so plötzlich
einsetzende Aufmerksamkeit für das Phänomen des weiblichen Transvestismus
im Zusammenhang mit den andern Diskursen um «sex», «gender» und Kleidung
zu betrachten, die gleichzeitig die Gemüter der Menschen des 16. Jahrhunderts

beschäftigten. Transvestismus wurde zu dieser Zeit ins Blickfeld der Öffentlichkeit

und der öffentlichen Diskurse gerückt. Neu war das Phänomen an sich

keineswegs, neu war jedoch die Intensität und die Gleichzeitigkeit verschiedener

Diskursstränge, die das Thema aufgriffen und die sich gegenseitig beeinflussten.
Für Justiz, Medizin, Kirche, Literatur und Theater wurde das Thema Transvestismus

gleicherweise zum Faszinosum.

Aus verschiedenen Gründen und in unterschiedlichen Kreisen manifestierte sich
das Interesse am Bereich zwischen den beiden klar definierten und klar definierbaren

Polen «männlich» und «weiblich», nachdem diese offensichtlich ins Wanken

geraten waren. Ein geschärfter Blick, eine neue Art der Wahrnehmung, neue

Sensibilitäten für den Unterschied zwischen Sein und Schein in bezug auf Sexualität,

Körper und Kleidung, auf Rollenmuster und deren Umkehr bildeten dazu

die Voraussetzung. Zur Debatte standen damit die Fragen nach der kulturellen,
der sozialen und der sexuellen Identität, die gleichzeitig über mehrere Diskurse

geführt wurden. Ich möchte dies abschliessend thesenartig zusammenstellen:

52



- Seit dem 16. Jahrhundert häuften sich die Prozesse gegen Frauen, die Männerkleider

getragen und für kürzere oder längere Zeit erfolgreich eine Männerrolle

gespielt hatten. Weiblicher Transvestismus wurde dadurch zum Gegenstand

ausführlicher gerichtlicher Untersuchungen und somit auch greifbar in den

Gerichtsquellen.24 Ihren Aussagen können wir entnehmen, dass sie ausserhalb des

Normensystems, das den weiblichen Handlungsraum einschränkte (und damit auch

die Verdienstmöglichkeiten reduzierte), in wirtschaftlichen Krisen ihr Auskommen

in Männerdomänen suchten, indem sie ihren Migrationsradius ausweiteten

und in Männerberufe auswichen (Wanderarbeiter, Bauernknecht, Handwerker).

Was die Gerichte interessierte, waren jedoch andere Aspekte, nämlich ihre «wahre»

sexuelle Identität, ihr Vorleben als Frau, Ehefrau oder Mutter und die Art
der Beziehung zu ihrer «Ehefrau». Um die Diskrepanz zwischen Kleidung, sozialer

Männerrolle und sexueller Identität aufzuklären, pflegten die Richter auf die

Medizin und deren neue wissenschaftliche Erkenntnisse zurückzugreifen, um mit

deren Hilfe in einem schwer fassbaren, nicht definierten Zwischenbereich Recht

sprechen zu können.

- Im medizinischen Bereich entwickelten sich neue Fragestellungen. Das Augenmerk

richtete sich auf gynäkologische Probleme und von da auf anatomische

Anomalien («Monster», Hermaphroditen, Geschlechtswechsel). Auch im
medizinischen Diskurs, der von Ärzten, Chirurgen und Hebammen geführt wurde,

war das Bestreben, klare Definitionen für die Zugehörigkeit zum männlichen

bzw. weiblichen Geschlecht festzulegen, ein zentrales Anliegen. Im Brennpunkt
des Interesses stand der «Zwischenbereich», der mit Rückgriff auf das Wissen

der antiken Autoren (Aristoteles, Plinius) beschrieben wurde und in dem Kriterien

gefunden werden mussten, nach denen Personen mit nicht eindeutiger

Geschlechtszugehörigkeit dem einen oder andern Geschlecht zuzuweisen waren. In

diesem Zusammenhang entwickelten die Gelehrten die alte Vorstellung vom

anatomisch gesehen unvollkommenen Wesen «Frau» weiter, deren innere

Geschlechtsorgane herausklappen konnten, wodurch sie Identität und Sozialstatus

eines Mannes erreichte.2"

- In den juristischen, medizinischen und kirchlichen Kompetenzbereich gehörten

die Fälle, in denen die neue Geschlechtsidentität legitimiert werden musste. Nach

den juristischen und medizinischen Überprüfungen war in diesen speziellen Fällen

ein kirchliches Ritual nötig, das durch eine neue Namengebung die neue

Identität sanktionierte. Marie la barbue z. B., die bis zum Alter von 22 Jahren eine

Frau gewesen war, erhielt ihren neuen Namen vom Bischof von Châlons in
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Anwesenheit der versammelten Gemeinde. Aus Marie wurde damit offiziell
Germain.26 In andern Fällen konnten sich Mediziner und Juristen nicht zu einem
Entschluss durchringen, zu welchem Geschlecht die betreffende Person zu rechnen

sei. Die Ambivalenz blieb - im Unterschied zu Maries Fall - unaufgelöst.

- Die humanistischen Schriftsteller und Gelehrten nahmen spektakuläre Fälle von
Transvestismus in ihre Reiseberichte und Sammlungen von Denkwürdigkeiten
auf neben Berichten über Hermaphroditen, «Monster» und Schilderungen der
Sitten und Gebräuche exotischer Völker. Als Kuriosa, Unterhaltung, Belehrung
und Nervenkitzel erhielten sie damit ihren festen Platz in der «kulturgeschichtlichen»

Literatur der Zeit. In Michel de Montaignes «Journal de voyage» finden
sich solche Geschichten, die er z. T aus medizinischen Werken des Chirurgen
Ambroise Paré übernahm; der gelehrte Luzerner Stadtschreiber Renward Cysat
(1545-1614) berichtet zwischen einer Abhandlung über Trunkenheit und
Tierkrankheiten über «Hermaphroditen» oder «Androgyn» in Schwaben und unter
den «nackenden lüten in Florida».27

- Blicken wir nach England, so sehen wir eine weitere Spielart des Umgangs mit
Transvestismus: Die auffällige Präsenz dieses Themas in den elisabethanischen
Theaterstücken und die Tatsache, dass die (als Männer verkleideten) jungen
Frauen von jungen Männern dargestellt wurden, lösten heftige Reaktionen für
oder gegen das Theater aus. Die Gegner argumentierten in ihren Streitschriften
mit dem biblisch begründeten Tabu und verbanden den befürchteten Zerfall der
von Gott determinierten Geschlechterordnung mit dem Zerfall der gesellschaftlichen

und staatlichen Ordnung.2* Dieses Spielen mit sexueller Ambivalenz und
bewusst eingesetzter Androgynie wird von englischen und amerikanischen
Historikerinnen und Historikern in enge Beziehung gesetzt zum Habitus der
englischen Königin selbst, die ihre Identität zwischen «Frau» und «König» oszillieren

liess.2V

- Transvestismus gehörte zum festen, trotz kirchlicher und obrigkeitlicher
Verbote unausrottbaren, seit dem Mittelalter bekämpften Bestand des Karnevals und
der Narrenfeste, d. h. zur verkehrten Welt mit ihren Ritualen, welche die Hierarchien

für eine begrenzte Zeit auf den Kopf stellten. Trotz Verboten und Bestrafungen

Hessen sich jedoch Frauen und Männer nicht davon abhalten, sich zu
diesem Anlass weiterhin zu «verkleiden»."'

- Einen weiteren Aspekt möchte ich hier bloss andeuten, nämlich die Aufstände,
in denen Frauen Männerkleidung trugen, und besonders diejenigen, in denen

aufständische Männer sich als Frauen verkleideten, um vom niedrigeren Status
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der Frauen zu profitieren: Frauen galten bekanntlich als weniger vernunftbegabt
und rational und konnten deshalb auch weniger zur Verantwortung gezogen werden

für ihre Taten, d. h. sie wurden milder bestraft als Männer." Dieses Motiv für

situationsbezogenen männlichen Transvestismus wird jedoch erst in der frühen

Neuzeit richtig fassbar.
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